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E-Mail und Recht
Spamming

Weitere Themen:
Phishing, Abmahnungen, 
Viren, Mobbing, 
Ehrverletzungen, Versand 
pornografischer Inhalte etc.

E-Mail-Überwachung am 
Arbeitsplatz
- uneingeschränkter Schutz von privaten E-Mails,  
soweit erkennbar

- Kontrolle von geschäftlichen E-Mails erlaubt

Aufbewahrungspflicht 
(Records Management)
- bei geschäftsrelevanten E-Mails, (typischerweise) 10 Jahre
- sichere, elektronische Aufbewahrung möglich
- Vielzahl an Gesetzen, Normen und Vereinbarungen 

zu berücksichtigen
- ordnungswidriges Führen von Geschäftsbüchern: 

Haft/Busse (StGB 325)

E-Mail

- fehlende Vertraulichkeit
- fehlende Integrität

Verschlüsselung vertraulicher
Informationen (vertragliche und 

gesetzliche Verpflichtung, berufliche 
Schweigepflicht; Art. 35 DSG und 321 StGB

verbindliche Willens-
äusserungen, Beweiskraft

Regelung in einer E-Mail-
Policy (Weisung)
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Verbot der 
unverlangten 

Massenwerbung
Neuregelung des E-Mailmarketings
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Art. 3 lit. o UWG

• 1.4.07: Anti-Spam-Artikel im UWG

• Vorher: keine explizite Regelung; ev. 
Nötigung, Datenschutzverletzung, Opt-out

• Neu: Opt-in (vorgängige Einwilligung)

• Verletzung (zivil-) und strafrechtlich 
verfolgbar; Gefängnis oder Busse bis CHF 
100‘000.- (Vorsatz); Strafantrag stellen.
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Art. 3 lit. o UWG

«Unlauter handelt, wer Massenwerbung ohne direkten 
Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt 
fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen 
veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung 
der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben 
oder auf eine problemlose und kostenlose 
Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von 
Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von 
Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit 
hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden 
ohne deren Einwilligung Massenwerbung für eigene 
ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet.»
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Art. 3 lit. o UWG

«Unlauter handelt, wer Massenwerbung ohne 
direkten Zusammenhang mit einem angeforderten 
Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche 
Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt(…)

- Spamming via E-Mail, SMS, Fax (…)

- Wann liegt Massenwerbung vor? (Anzahl Emp-
fänger?) 

- Outsourcing an Dritte
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Art. 3 lit. o UWG

(…), vorher die Einwilligung der Kunden 
einzuholen, den korrekten Absender anzugeben 
oder auf eine problemlose und kostenlose 

Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen (…)

- Vorgängige Einwilligung

- korrekter Absender

- Ablehnungsmöglichkeit (ohne Aufwand, gut 
sichtbar)
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Vorgängige Einwilligung
- Opt-in Regelung, ausdrückliche Zustimmung

- Einwilligung online einholen 

□ Orientieren Sie mich über Produkte und 
Dienstleistungen Ihres Unternehmens.

- Double Opt-in als Option

- Einwilligung offline einholen 

- Ausnahme bei bestehenden Kunden (keine 
vorgängige Einwilligung unter gewissen 
Voraussetzungen)
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Vorgängige Einwilligung
- Opt-in Regelung, ausdrückliche Zustimmung

- Einwilligung online einholen 

□ Orientieren Sie mich über Produkte und 
Dienstleistungen Ihres Unternehmens.

- Double Opt-in als Option

- Einwilligung offline einholen 

- Ausnahme bei bestehenden Kunden (keine 
vorgängige Einwilligung unter gewissen 
Voraussetzungen)

x
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Beispiel: korrekter Absender

Korrekte Versenderadresse, klarer 
Betreff, Adressangaben/Footer
(zudem personalisiert und 
Abmeldemöglichkeit)
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Ablehnungsmöglichkeit

„Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie den 
Newsletter auf www.yourlaw.ch bestellt haben 
oder weil Sie (bereits) zu unseren geschätzten 
Partnern und Beratungskunden zählen. Falls Sie 
den Newsletter nicht mehr zugestellt erhalten 
möchten, bitten wir Sie, dieses E-Mail mit dem 
Betreff "Newsletter abbestellen" an 
info@yourlaw.ch zu senden. Besten Dank.“
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Art. 3 lit. o UWG

(…) wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen 
Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die 
Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, 
wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung
Massenwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder 
Leistungen sendet.» (…)

- Keine Einwilligung nötig, Zustimmung durch Kauf
- auf Ablehnungsmöglichkeit hingewiesen
- Eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen

� keine Massenwerbung über den gesamten 
Kundenstamm
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Zusammenfassung
Massenwerbung ist nur zulässig, wenn folgende 

Bedingungen erfüllt sind:

1) Der Adressat hat dem Empfang der 
Massenwerbung ausdrücklich zugestimmt 
(Einwilligung) oder die Zustimmung des 
Empfängers ergibt sich aus einem beim Absender 
getätigten Kauf.

2) Die Massenwerbung muss einen korrekten 
Absender enthalten.

3) Die Werbung enthält einen Hinweis auf eine 
problem- und kostenlose Ablehnung weiterer 
Zusendungen.
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Pflichten der 
Fernmeldedienstanbieter

• Art. 45 lit. a FMG und Art. 83 FDV
- Kunden vor dem Erhalt unlauterer Massenwerbung 

schützen (soweit es der Stand der Technik zulässt)

- Versand von unerwünschten Nachrichten über sein 
Fernmeldenetz sperren, sobald er Kenntnis davon 
erhält

- Möglichkeit Kunden, die Spamming betreiben, vom 
Fernmeldenetz zu trennen. (keine Pflicht)

- Betrieb einer Meldestelle gegen Spam (z.B. 
abuse@bluewin.ch; abuse@sunrise.ch)
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Was bewirkt die neue 
Regelung?

• Mosaikstein in der Spam-Bekämpfung

• der Grossteil der Spamflut stammt aus dem 
Ausland

• (noch) kein laufendes (Straf-)Verfahren
bekannt

• Regelung weckt auch Unsicherheiten

• Vorgaben für korrektes E-Mailmarketing
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Quellen, weitere Infos

• Spam-E-Mail-Analyse auf www.kobik.ch

• Werk „Informatikrecht in der Praxis“
(bestellbar unter www.yourlaw.ch)

• Botschaft zur Änderung des 
Fernmeldegesetzes (FMG) vom 12.11.03

• www.yourlaw.ch / 
www.informatikrecht.ch
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit

Gerne stehe ich Ihnen für Fragen zur Verfügung.

Mathias Kummer, Master of Law, PPM
Geschäftsführer Weblaw
mathias.kummer@weblaw.ch
0313805777

Weitere Informationen zu Internet, Informatik und Recht:

www.yourlaw.ch


